
Checkliste Schadenfallmeldung 

Um Sie bei Fragen kontaktieren zu können oder fehlende Unterlagen anzufordern, geben Sie 

bitte Ihre Kontaktdaten auf dieser Checkliste an. 

 

Folgende Unterlagen sind grundsätzlich einzureichen: 

 

☐ Ausgefüllter Fragebogen zur Anmeldung eines Diebstahls bzw. Sachschadens 

☐ eine ausführliche Schilderung des Schadenhergangs sowohl bei Diebstählen als auch bei  

Beschädigungen 

☐ Eine Anschaffungsrechnung bzw. ein Kaufbeleg in Kopie  

(Sollte keine Anschaffungsrechnung bzw. ein Kaufbeleg vorhanden sein, werden folgende 

Angaben zwingend benötigt: Kaufdatum, der Preis der Sache zum Kaufdatum und die 

genaue Produkt-/Modellbezeichnung.) 

☐ Fotos über Art und Umfang der Beschädigung 

☐ Wenn vorhanden: Nachweise, die die Maßnahmen zur Schadenminderung dokumentieren  

(z. B. Reparaturbelege). 

 

Je nach Tatbestand sind weitere Unterlagen erforderlich: 

 

Bei beschädigten Gegenständen: 

 

☐ ein Kostenvoranschlag, welcher den Schaden beziffert 

 

 Hinweis zu Brillenbeschädigungen:  

Sofern eine Brille zum Zeitpunkt der Beschädigung bestimmungsgemäß auf der Nase 

saß, ist eine Kostenübernahme beim Gemeinde-Unfallversicherungsverband zu 

beantragen. 

 Hinweise zu Fahrrädern: 

Sofern bei der Hausratversicherung eine Fahrraddiebstahlversicherung abgeschlossen 

wurde, muss der Schaden dort eingereicht werden. 

 

Bei Totalschäden:  

 

☐ Bestätigung eines Fachbetriebes  

 

Handelt es sich um einen Totalschaden des Fahrrads, ist dieser durch einen Fachbetrieb (z. B. 

Fahrradwerkstatt) zu bestätigen. Ohne einen betrieblichen Nachweis, kann lediglich ein 

Zeitwert erstattet werden.  

 

Bei Diebstählen: 

 

☐ Ein Einstellungsbescheid im Original 

 

Diebstähle sind der Polizei immer anzuzeigen! Die Anzeige bei der Polizei muss somit erfolgt 

sein und der Name und das Aktenzeichen der Ermittlungsbehörde sind im o.g. Fragebogen 

anzugeben. 

Name, Vorname:  

E-Mail-Adresse (für Rückfragen):  

Telefonnummer (für Rückfragen):  


